
BGH-Rechtsprechung zum 
Gesellschaftsrecht im Dezember 2009

Januar 2010

Aktuell: / 1 / 1. Entscheidungen des II. Zivilsenats – Unternehmensfortführung gemäß  
§ 25 Abs. 1 HGB bei Fortführung nur eines Teilbereichs – Bestimmung des Kernbereichs 
eines Unternehmens / 2 / BGB-Gesellschaft: Kein Ausschluss des Rechts der Gesellschafter, 
Auskunft über die Namen und Anschriften der Mitgesellschafter zu verlangen – Recht auf 
Vorlage eines Ausdrucks über geforderte Informationen (§ 716 BGB) / 2 / 2. Entscheidungen 
anderer Zivilsenate – Zulässigkeit der Abtretung von Darlehensforderungen durch eine 
als Anstalt des öffentlichen Rechts organisierte Sparkasse (§ 134 BGB; § 203 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 StGB) / 2 / Partnerschaftsgesellschaft: Haftung eines Partners für vor seinem Eintritt 
in die Partnerschaft begangene berufliche Fehler eines anderen Partners (§ 8 PartGG)

Unternehmensfortführung gemäß § 25 Abs. 1 HGB bei Fortführung nur eines Teilbe-
reichs – Bestimmung des Kernbereichs eines Unternehmens 

Gesellschaftsrecht

1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

a)	 Eine Unternehmensfortführung im Sinne von § 25 
Abs. 1 HGB liegt auch dann vor, wenn nur ein Teil-
bereich des Unternehmens fortgeführt wird, sofern 
es sich aus der Sicht des maßgeblichen Rechtsver-
kehrs um den – den Schwerpunkt des Unterneh-
mens bildenden – wesentlichen Kernbereich han-
delt. 

b)	 Für die Frage, ob der wesentliche Kernbereich eines 
Unternehmens fortgeführt wurde, kommt dem 
Wert der Unternehmensteile maßgebliche Bedeu-
tung zu. 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum Beschluss 
vom 7. Dezember 2009 – II ZR 229 / 08    

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3a85b7b5c5ea1ec2000b86248ca251d9&nr=50410&pos=0&anz=99


Aktuell

Kein Verstoß gegen das Bankgeheimnis oder gegen § 203 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StGB (Fortführung von BGHZ 171, 180).

Ist ein Partner mit der Bearbeitung eines Auftrags befasst, so 
kann er auch für berufliche Fehler haften, die vor seinem Ein-
tritt in die Partnerschaft von einem anderen mit dem Auftrag 
befassten Partner begangen wurden. Selbst wenn er sie nicht 
mehr korrigieren kann.

Zulässigkeit der Abtretung von Darlehensforderungen durch eine als Anstalt des öffentlichen 
Rechts organisierte Sparkasse (§ 134 BGB; § 203 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StGB)

Partnerschaftsgesellschaft: Haftung eines Partners für vor seinem Eintritt in die Partnerschaft 
begangene berufliche Fehler eines anderen Partners (§ 8 PartGG)

Bitte klicken Sie hier für den Link zum Urteil 
vom 27. Oktober 2009 – XI ZR 225 / 08   

Bitte klicken Sie hier für den Link zum Urteil 
vom 19. November 2009 – IX ZR 12 / 09    

 a)	 Bei den Namen und Anschriften der Gesellschafter einer 
BGB-Gesellschaft handelt es sich um eine „Angelegenheit“ 
der Gesellschaft im Sinne von § 716 Abs. 1 BGB. 

b)	 Sind die Informationen, hinsichtlich derer der Gesellschafter 
sich grundsätzlich durch Einsicht in die Bücher unterrichten 
darf, bei der Gesellschaft in einer Datenverarbeitungsan-
lage gespeichert, kann der Gesellschafter zum Zwecke der 
Unterrichtung einen Ausdruck über die geforderten Infor-
mationen verlangen. 

c)	 Die Regelung in einem Gesellschaftsvertrag, die Gesell-
schafter ausschließt, Auskunft über die Namen und An-
schriften ihrer Mitgesellschafter zu verlangen, ist unwirk-
sam. Ein schützenswertes Interesse der Mitgesellschafter 
untereinander auf Anonymität besteht weder allgemein 
noch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten.

BGB-Gesellschaft: Kein Ausschluss des Rechts der Gesellschafter, Auskunft über die Namen 
und Anschriften der Mitgesellschafter zu verlangen – Recht auf Vorlage eines Ausdrucks 
über geforderte Informationen (§ 716 BGB)

Bitte klicken Sie hier für den Link zum Beschluss 
vom 21. September 2009 – II ZR 264 / 08   

2. Entscheidungen anderer Zivilsenate

Ausgabe 01 2010
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